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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Duldung von Überstunden
Die  Duldung  von  Überstunden  bedeutet,  dass  der  Arbeitgeber  in  Kenntnis  einer  Überstundenleistung  diese 
hinnimmt und keine Vorkehrungen trifft,  die Leistung von Überstunden zu unterbinden, er also nicht gegen die 
Leistung von Überstunden einschreitet, sie vielmehr weiterhin entgegennimmt.

In  einem  vom  Landesarbeitsgericht  Mecklenburg-Vorpommern  am  22.1.2014  entschiedenen  Fall  aus  der 
betrieblichen Praxis verlangte eine Altenpflegerin von ihrem Arbeitgeber die Vergütung von ca. 150 Überstunden.  
Dieser bestritt,  dass Überstunden geleistet bzw. von ihm angeordnet wurden und weigerte sich daher diese zu 
bezahlen.
 
In dem Verfahren legte die Altenpflegerin Dienst- und Tourenpläne vor. Diese reichten den Richtern als Nachweis 
aus und sie sprachen der Pflegerin die Vergütung der Überstunden zu. Diese Überstunden sind auch als unstreitig  
anzusehen, da der Arbeitgeber – schon um zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung ihrer Leistungen gegenüber 
den Krankenkassen in der Lage zu sein – über Aufzeichnungen verfügen muss, aus denen sich ergibt, welche 
Arbeitszeiten die Altenpflegerin tatsächlich bei ihren Hausbesuchen zugunsten der Patienten aufgeführt hat. Auch 
verfügt er unstreitig über Tourenpläne, aus denen sich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit ergibt. 

Die  Überstunden  sind  vom Arbeitgeber  auch  geduldet  worden.  So  kann  nach  Auffassung  der  Richter  davon 
ausgegangen werden, dass der Arbeitgeber von den geleisteten Überstunden spätestens zum Ende des jeweiligen 
Monats Kenntnis gehabt hat. Eine Darlegung, welche Maßnahmen er zur Unterbindung der von ihm nicht gewollten 
Überstunden ergriffen hat, ist nicht ersichtlich. Somit ist von einer Duldung auszugehen.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in gesellschafts- und bankenrechtlichen Fragen

2 Informationspflicht einer Bank zu Anlagerisiken
Nach der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) müssen Informationen 
einschließlich  Werbemitteilungen,  die  Wertpapierdienstleistungsunternehmen  Privatkunden  zugänglich  machen, 
ausreichend und in einer Art und Weise dargestellt sein, dass sie für den angesprochenen Kundenkreis verständlich 
sind. 

Das  Gebot  der  Verständlichkeit  erstreckt  sich  nicht  nur  auf  das  Textverständnis,  sondern  verpflichtet  die 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen auch, die Kommunikation so zu gestalten, dass Durchschnittskunden den 
wesentlichen Sinn der Information verstehen. 

Mögliche Vorteile einer Wertpapierdienstleistung oder eines Finanzinstruments dürfen nur hervorgehoben 
werden, wenn gleichzeitig eindeutig auf etwaige damit einhergehende Risiken verwiesen wird.

In  einem vom Oberlandesgericht  Nürnberg  (OLG)  entschiedenen Fall  hatte  eine  Bank   auf  ihrer  Internetseite 
Genussscheine eines Solarparks angeboten. Zwei konkrete Vorteile wurden in der Produktinformation besonders  
hervorgehoben. Zum einen die hohe Verzinsung der Wertpapiere (5,65 % im Jahr)  und zum zweiten die vom 
Solarparkbetreiber  zugunsten  der  Genussscheininhaber  gestellten  „Projektsicherheiten  im  Rang  nach  der 
fremdfinanzierenden Bank“. Zu den Risiken wurde nur kurz und knapp informiert: Sicherheit – Risikoklasse bei der 
UmweltBank  3  von  5.  „Höheren  Ertragserwartungen  stehen  höhere  Risiken  gegenüber;  Totalverlust  weniger 
wahrscheinlich“.

Die  Richter  des  OLG entschieden,  dass  diese  Angaben  nicht  den  Informationspflichten  aus  dem WpDVerOV 
gerecht  werden.  Nach  ihrer  Auffassung  wird  hier  nicht  hinreichend  deutlich,  dass  die  Genussscheine  keiner 
Einlagensicherung  unterliegen,  dass  bei  Insolvenz  des  Solarparks  ein  Totalverlust  droht  und  nachrangige 
Sicherheiten bei hoher Fremdfinanzierung wenig werthaltig sind.  



Bei  der  Verzinsung  fehlt  der  Hinweis  auf  das  Risiko  von  Kursverlusten  bei  steigendem  Zinsniveau  auf  dem 
Kapitalmarkt.  Außerdem  ist  für  den  Anleger  gar  nicht  erkennbar,  was  unter  „Projektsicherheiten“  konkret  zu 
verstehen ist.

Des Weiteren sind Vorteile und Risiken nicht in separaten, sondern in einem gemeinsamen Dokument zu nennen.  
Eine Verweisung auf einen anderen Ort (insbesondere einer Internetseite oder andere Informationsmaterialien) sind 
nicht ausreichend.

3 GmbH – Prüfung der Zahlungsfähigkeit durch den Geschäftsführer
Nach der  Insolvenzordnung liegt  Zahlungsunfähigkeit  vor,  wenn  die  GmbH nicht  in  der  Lage  ist,  ihre  fälligen 
Zahlungspflichten zu erfüllen. Kann sie sich innerhalb von 3 Wochen die zur Begleichung ihrer fälligen Forderungen 
benötigten  finanziellen  Mittel  nicht  beschaffen,  liegt  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesgerichtshofs 
Zahlungsunfähigkeit und nicht mehr eine nur rechtlich unerhebliche Zahlungsstockung vor.

Beträgt die innerhalb von 3 Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke der Schuldnerin weniger als 10 % ihrer 
fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist regelmäßig Zahlungsunfähigkeit  noch nicht eingetreten, es sei denn, es ist  
bereits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird.

Beträgt die Liquiditätslücke der Schuldnerin 10 % oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen, 
sofern  nicht  ausnahmsweise  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  zu  erwarten  ist,  dass  die 
Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig geschlossen wird und den Gläubigern ein Abwarten 
nach den besonderen Umständen des Einzelfalles zuzumuten ist.

Die Geschäftsführer  sind der Gesellschaft  zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet,  die nach Eintritt  der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies 
gilt  nicht  für  Zahlungen,  die  auch nach diesem Zeitpunkt  mit  der  Sorgfalt  eines  ordentlichen Geschäftsmanns  
vereinbar sind. Die gleiche Verpflichtung trifft die Geschäftsführer für Zahlungen an Gesellschafter, soweit diese zur  
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft führen mussten, es sei denn, dies war nach der bezeichneten Sorgfalt nicht  
erkennbar.

4 Anstellungsverhältnis des Geschäftsführers – Annexkompetenz der Gesellschafterversammlung 

Die ausschließliche interne Zuständigkeit  der  Gesellschafterversammlung für alle das Anstellungsverhältnis des 
Geschäftsführers  betreffenden  Vereinbarungen  erfasst  –  vorbehaltlich  abweichender  individueller 
Satzungsregelungen  –  auch  andere  Rechtsgeschäfte,  die  mit  der  Organstellung  des  Geschäftsführers  in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Schließt  der  Geschäftsführer  einer  GmbH  mit  sich  selbst  bzw.  mit  einer  Gesellschaft,  in  welcher  er  als 
Gesellschafter-Geschäftsführer  fungiert,  einen  Vertrag  über  Dienstleistungen,  welche  typischerweise  in  einem 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag geregelt werden oder zumindest im unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang 
mit der Geschäftsführung stehen (z. B. Analyse der Betriebsabläufe in Unternehmen und Beratung über deren 
Optimierung), so fällt dieser Vertrag ebenso in die originäre Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung wie ein 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag selbst.

Ein Geschäftsführer, der im Widerspruch zu den Vermögensinteressen der Gesellschaft auf der Grundlage 
eines mit sich selbst geschlossenen Vertrages Vergütungsleistungen auf deren Kosten in Anspruch nimmt, 
ohne  hierfür  äquivalente  Gegenleistungen  zu  erbringen,  verletzt  die  sich  aus  seiner  Organstellung 
ergebenden Unterlassungspflichten und macht sich schadenersatzpflichtig.

Rechtsanwalt
Alexis Gossweiler, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Ihr Ansprechpartner in urheberrechtlichen Fragen 

5 Schadensersatz und Abmahnkosten bei illegalem Filesharing
Das  Oberlandesgericht  Frankfurt  am  Main  (OLG)  hat  am  15.7.2014  eine  Entscheidung  zur  Frage  des 
Schadensersatzes sowie der Erstattung von Abmahnkosten bei der Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse für 
Musik (sog. Filesharing) getroffen.



In dem entschiedenen Fall wurde ein in den aktuellen Charts befindlicher Titel, für den einen Tonträgerhersteller das 
ausschließliche Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung zustand, mittels eines Filesharing-Programms für eine 
unbestimmte Anzahl von Nutzern zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Der EDV-Nutzer wurde hierfür 
von dem Tonträgerhersteller abgemahnt und sodann auf den sog. „fiktiven Lizenzschaden“ und die Abmahnkosten 
gerichtlich in Anspruch genommen.

In der Rechtsprechung wurde mehrfach ein Betrag von 200 € für einen in die Tauschbörse eingestellten Titel als 
angemessen erachtet. Dieser Bewertung schloss sich das OLG nunmehr unter Orientierung an verkehrsüblichen 
Entgeltsätzen für legale Downloadangebote im Internet an.

Nach dem Urhebergesetz beschränkt sich der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme 
anwaltlicher  Dienstleistungen  für  die  erstmalige  Abmahnung  in  einfach  gelagerten  Fällen  mit  einer  nur 
unerheblichen  Rechtsverletzung  außerhalb  des  geschäftlichen  Verkehrs  auf  100  €.  Diese  Beschränkung  des 
Kostenerstattungsanspruchs für Abmahnkosten nahm das OLG indes nicht an, da aufgrund der weltweit wirkenden 
„Paralleldistribution“  im  Rahmen  der  Internet-Tauschbörse  eine  erhebliche  und  nicht  eine  nur  unerhebliche 
Rechtsverletzung vorliege.

Rechtsanwältin
Malice Seferi
 

Ihre Ansprechpartnerin in versicherungsrechtlichen Fragen

6 Betriebliche Unfallversicherung
Arbeitnehmer sind während ihrer Arbeit  gesetzlich unfallversichert.  Der Unfallversicherungsschutz umfasst auch 
betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, wenn diese allen Beschäftigten des Unternehmens offen stehen. Ein 
betrieblicher  Ausflug einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern ist  hingegen nicht  versichert.  Dies entschieden die 
Richter des Hessischen Landessozialgerichts (LSG) in ihrem Urteil vom 29.4.2014.

Dieser  Entscheidung lag folgender  Sachverhalt  zugrunde:  Eine Angestellte  der  Deutschen Rentenversicherung 
Hessen arbeitet in einer Dienststelle in Nordhessen. Zusätzlich zum Weihnachtsumtrunk der gesamten Dienststelle  
mit 230 Mitarbeitern war es den Unterabteilungen gestattet, eigene Weihnachtsfeiern während der Dienstzeit zu 
organisieren.  Die  Abteilung  der  Angestellten  führte  eine  Wanderung  durch,  an  welcher  10  der  insgesamt  13 
Personen teilnahmen. Bei diesem Ausflug stürzte die Frau und verletzte sich an Ellenbogen und Handgelenk.

Die  Berufsgenossenschaft  lehnte  eine  Anerkennung  als  Arbeitsunfall  mit  der  Begründung  ab,  dass  die 
Veranstaltung nicht allen Betriebsangehörigen offen gestanden habe.
Das LSG gab der Berufsgenossenschaft recht.

Ist die Teilnahme an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung freiwillig, kann sie dennoch der versicherten 
Tätigkeit  zugerechnet werden,  weil  solche Veranstaltungen den Zusammenhalt  in der  Belegschaft  und mit  der 
Unternehmensführung zu fördern geeignet  sind.  Diese Ausweitung des Versicherungsschutzes ist  jedoch nach 
Auffassung  des  LSG  eng  zu  begrenzen.  Voraussetzung  ist  daher,  dass  die  Veranstaltung  von  der 
Unternehmensleitung als betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung angesehen wird und allen Beschäftigten offen 
steht. Bei großen Betrieben kann an die Stelle des Gesamtbetriebes eine einzelne Abteilung treten.

Bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen mit etwa 2.350 Mitarbeitern wäre dies die örtliche Dienststelle der  
Angestellten mit ca. 230 Beschäftigten, nicht aber eine kleine Unterabteilung mit lediglich 13 Mitarbeitern. Zudem 
wiesen die Richter darauf hin, dass mit der Wahl einer Aktivität, die von vornherein nur für einen eng begrenzten 
Personenkreis umsetzbar ist, kein Unfallversicherungsschutz herbeigeführt werden kann.



Rechtsanwalt
Theodoros G. Papadopoulos

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

7 Betrug bei der Arbeitszeiterfassung
In einem vom Hessischen Landesarbeitsgericht am 17.2.2014  entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer seit mehr 
als  25  Jahren  in  einer  Großmetzgerei  beschäftigt.  Beim  Verlassen  des  Produktionsbereichs  wegen  privater 
Arbeitsunterbrechungen müssen die Mitarbeiter eine Zeiterfassung über einen Chip bedienen und sich rückmelden, 
wenn sie den Produktionsbereich wieder betreten. Der Arbeitnehmer wurde dabei beobachtet, dass er den Chip in 
seiner Geldbörse ließ und zusätzlich mit seiner Hand abschirmte, wenn er diesen vor das Zeiterfassungsgerät zum 
An- und Abmelden hielt. Eine Kontrolle durch den Arbeitgeber ergab, dass der Arbeitnehmer in 1,5 Monaten so 
Pausen von insgesamt mehr als 3,5 Stunden gemacht hatte,  ohne sich an- und abzumelden. Der Arbeitgeber  
kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos.

Die Richter des Hessischen Landesarbeitsgerichts (LAG) haben die fristlose Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs 
für gerechtfertigt gehalten. Die Zeiterfassung piepe, wenn ein Mitarbeiter sich an- oder abmelde. Ein Versehen des  
Arbeitnehmers sei ausgeschlossen. Dieser habe bewusst nur so getan, als würde er die Anlage bedienen. Wegen 
des fehlenden akustischen Signals muss diesem klar gewesen sein, dass er den Chip erfolgreich abgedeckt hatte.

Dem Arbeitgeber sei es wegen des vorsätzlichen Betrugs nicht zumutbar, nur mit einer Abmahnung zu reagieren. 
Der Vertrauensbruch wiege schwerer als die lange Betriebszugehörigkeit.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.1.2011 = 0,12 % | 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % | 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

2011: Mai = 110,5; April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2

2010: Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober 108,4; September = 108,3; 
August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


